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RABl. Nr. 19/2023 174

§ 8
In-Kraft-Treten

1Diese Satzung tritt am 1. Januar 2024 in Kraft. 
²Gleichzeitig tritt die Gebührensatzung für die öffentliche 
Abfallentsorgung des Abfallwirtschaftsverbandes Isar-Inn 
vom 16. September 2019, (RABl. Nr. 13/2019, Seite 79 ff.), 
in der Fassung der letzten Änderungssatzung vom 
26. September 2022 (RABl. Nr. 21/2022, Seite 110) außer 
Kraft. 

Eggenfelden, 4. Dezember 2023
ABFALLWIRTSCHAFTSVERBAND ISAR-INN

Michael Fahmüller
Landrat

Verbandsvorsitzender

Wasserzweckverband Straubing-Land

1. Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung 
zur Wasserabgabesatzung (BGS/WAS)

Auf Grund der Art. 22 Abs. 2 und 26 Abs. 1 Satz 1 des 
Gesetztes über die kommunale Zusammenarbeit sowie Art. 
5 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) erlässt der 
Wasserzweckverband Straubing-Land folgende

1. Satzung zur Änderung
der Beitrags- und Gebührensatzung zur 

Wasserabgabesatzung

§ 1

Die Beitrags- und Gebührensatzung vom 6. April 2020 
(Amtsblatt der Regierung von Niederbayern Nr. 8 vom 
30. April 2020) wird wie folgt geändert:

1. § 10 Abs. 1 erhält folgende Fassung:
„1Die Verbrauchsgebühr wird nach Maßgabe der 
nachfolgenden Absätze nach der Menge des aus der 
Wasserversorgungseinrichtung entnommenen Was-
sers berechnet. 2Die Gebühr beträgt 1,44 € pro 
Kubikmeter entnommenen Wassers.“

2. § 10 Abs. 3 erhält folgende Fassung:

„1Wird ein Bauwasserzähler oder ein sonstiger 
beweglicher Wasserzähler verwendet, so beträgt die 
Gebühr netto 1,80 € pro Kubikmeter entnommenen 
Wassers.
2Für die Überlassung von Standrohren wird je 
angefangene Monate eine zusätzliche Gebühr von 10 € 
erhoben. Beim Einsatz eines System-trenners werden 
einmalig 30 € pro Einsatz (Wasserzähler-Überlassung) 
abgerechnet.“

§ 2

Diese Änderungssatzung tritt am 1. Januar 2024 in 
Kraft.

Straubing, 26. Oktober 2023
WASSERZWECKVERBAND STRAUBING-LAND

Alfons Neumeier
Verbandsvorsitzender

Wasserzweckverband Straubing-Land

1. Änderung der Wasserabgabesatzung (BGS/WAS)

Auf Grund der Art. 23 bis 26 der Gemeindeordnung erlässt 
der Wasserzweckverband Straubing-Land folgende

1. Satzung zur Änderung der Wasserabgabesatzung

§ 1

Die Wasserabgabesatzung vom 6. April 2020 
(Amtsblatt der Regierung von Niederbayern Nr. 8 vom 
30. April 2020) wird wie folgt geändert:

§ 19 Abs. 1 a erhält folgende Fassung:

„1Der Zweckverband ist berechtigt, einen defekten oder 
nach eichrechtlichen Vorschriften zu wechselnden 
Wasserzähler durch einen Wasserzähler mit elektronischer 
Schnittstelle mit oder ohne Einrichtung zur Fernauslesung 
zu ersetzen. 2Die gewonnen Daten dürfen auch gespeichert 
und verarbeitet werden, um die Pflichtaufgabe der 
Wasserversorgung erfüllen und die Betriebssicherheit und 
Hygiene der Wasserversorgungseinrichtung gewährleisten 
zu können. 3Die gespeicherten Daten dürfen ausgelesen 
und verwendet werden, soweit dies zur Abwehr von 
Gefahren für den ordnungsgemäßen Betrieb der 
Wasserversorgungs-einrichtung und zur Aufklärung von 
Störungen im Wasserversorgungsnetz erforderlich ist.“

§ 2

Diese Änderungssatzung tritt am 1. Januar 2024 in 
Kraft.

Straubing, 26. Oktober 2023
WASSERZWECKVERBAND STRAUBING-LAND

Alfons Neumeier
Verbandsvorsitzender

Landes- und Regionalplanung

Haushaltssatzung

des Regionalen Planungsverbandes Donau-Wald
für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund §§ 16 und 17 der Verbandssatzung, Art. 8 
Abs. 5 des Bayerischen Landesplanungsgesetzes 
(BayLplG), Art. 40 Abs. 1 des Gesetzes über die 
Kommunale Zusammenarbeit (KommZG) und Art. 55 ff. der 

Wasserzweckverband Straubing-Land

1. Änderung der Wasserabgabesatzung (BGS/WAS)
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